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Dopingkontrollen – Anforderungen an den Veranstalter 

 
 
Räumlichkeiten 

Als Veranstalter sind Sie für die Einrichtung und Ausstattung der 

Kontrollstation verantwortlich. Dazu zählen der Warteraum für die 

Athleten, der Arbeitsraum und das WC für die Probeentnahme. 

Nebenstehend finden sie zwei Musterbeispiele für 

Kontrollräumlichkeiten. 

 

Wartebereich (A): Der Warteraum sollte gross genug sein, mindestens 

vier Athleten einschliesslich deren Begleitpersonen aufzunehmen. Der 

Warteraum ist auszustatten mit: 
 ausreichenden Sitzgelegenheiten, 
 Abfallbehältern, 
 original versiegelten Getränken mittlerer Grösse in 

ausreichender Anzahl. 
 

Kontrollbereich (B): Im Kontrollraum wird die Kontrolle (mit Ausnahme 

der eigentlichen Urinabgabe) durchgeführt. Der Raum muss 

abschliessbar und von aussen nicht einsehbar sein. Er ist auszustatten 

mit: 
 einem Tisch, 
 4 Stühlen, 
 1 grossem Abfallbehälter. 

 

Toilette (C): Für die Urinabgabe muss dem Arbeitsraum ein separates WC mit Waschgelegenheit angeschlossen 

sein. Das WC sollte dem/der Kontrolleur/in genügend Platz bieten, die Probenahme ungehindert zu beobachten.  

 

Schatten 

Athleten müssen ab Aufforderung zur Dopingkontrolle bis zur Beendigung derselben unter ständiger Beobachtung 

durch einen  sogenannten Schatten stehen. Es obliegt Ihnen als Veranstalter, die Schatten (und gegebenenfalls 

Dolmetscher) für die Dopingkontrollen zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich muss mit einem Schatten pro zu 

kontrollierenden Athleten gerechnet werden. 

Personen, die als Schatten eingesetzt werden, müssen volljährig sein und das gleiche Geschlecht aufweisen wie 

der zu beschattende Athlet. 

Aus Gründen der Glaubwürdigkeit sollte zudem darauf geachtet werden, dass die fraglichen Personen in keinem 

persönlichen Verhältnis zu dem zu beschattenden Athleten steht.  

 

Akkreditierungen 

Dopingkontrolleure und Schatten sind mit entsprechenden Akkreditierungen auszustatten, die ihnen Zugang zu 

sämtlichen Bereichen der Wettkampfstätte gewähren und die ungehinderte Ausübung ihrer Tätigkeit ermöglichen. 


